
  

 

REISEBÜROSICHERUNGSVERORDNUNG - RSV 

Kundengeldabsicherung gemäß EU-Pauschalreiserichtlinie vom 13. Juni 1990 (90/314/EWG, Artikel 7)  

im österreichischen Recht gemäß Reisebürosicherungsverordnung BGBl. I Nr. 48/2003 umgesetzt.  

Springer Helios Reiseveranstalter GmbH, Leutschacherstraße 17, 9024 Klagenfurt 

Firmenbuchnummer: 103434i, GISA-Zahl: 10796375 

Wir, Springer Helios Reiseveranstalter GmbH, haben alle unsere Reisenden, für von uns veranstaltete Reisen, bei der  

Kärntner Sparkassen Aktiengesellschaft 

Neuer Platz 14, Klagenfurt am Wörthersee  

 

nach Maßgabe der österreichischen Reisebürosicherungsverordnung (RSV), versichert. Ein direkter Anspruch des einzelnen Reisen den ist bei der 

Kärntner Sparkassen AG gegeben. Dies gilt für:  

 

a) bereits entrichtete Zahlungen, soweit die Reiseleistung gänzlich oder teilweise infolge Insolvenz des Veranstalters nicht erbracht wurde, und 

b) die notwendigen Aufwendungen für die Rückreise, die infolge Insolvenz des Veranstalters entstanden sind.   

 

Gemäß § 7 Abs. 1/Z 4 RSV geben wir hiermit bekannt, daß wir Anzahlungen/Vorauszahlungen in Höhe von max. 20 % früher als zwei Wochen vor 

Reiseantritt übernehmen. Anzahlungen und Vorauszahlungen dürfen frühestens 11 Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise entgegengenommen 

werden. Anzahlungen/Vorauszahlungen die früher als 11 Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise entgegengenommen werden bzw.  Anzahlungen/ 

Vorauszahlungen, die die abgesicherten 20 %. übersteigen, sind nicht von der RSV gedeckt. 

Die Haftung der Kärntner Sparkassen AG beschränkt sich gegenüber dem Kunden auf den von ihm gezahlten Reisepreis und ist im Schadensfall mit 

der Gesamtversicherungssumme begrenzt. Sollte die Versicherungssumme zur Befriedigung sämtlicher Ansprüche nicht ausreichen, so werden die 

Forderungen der Kunden mit dem aliquoten Anteil erfüllt.    

 

Springer Helios Reiseveranstalter GmbH nimmt an keiner Versicherungsgemeinschaft nach Maßgabe des § 8 RSV teil.  

Abwickler gemäß  § 3 Z. 2 RSV: Sämtliche Ansprüche sind bei sonstigem Anspruchsverlust nachweislich innerhalb von 8 Wochen ab Insolvenzeintritt 

bei der EUROPÄISCHEN Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien, Tel.: 01/317 25 00, Email: rsv@europaeische.at, anzumelden.  

 


